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■ Polizeiposten March-Buchheim, 
 Hauptstr. 3 934293
 Mo.-Fr. 7.30 - 12.00 Uhr + 13.30 - 16.30 Uhr,
 zu den übrigen Zeiten:
 Polizeirevier Breisach, 
 Müllheimerstr. 1 07667 9117-0
■ Polizei 110
■ Feuerwehr 112
 Feuerwehrkommandant 
 Benedikt Tröscher 9477297
 Feuerwehrgerätehaus 938619
■ Bundeseinheitlicher Notruf 
 - für Rettungsdienst 112
 - für Krankentransport 0761/19222

■ Universitäts-Kinderklinik, Freiburg
 Mathildenstr. 1, 79106 Frbg.  0761 27043000

■ Gift Notruf Zentrale 0761 19240

■ Notdienst Wasserversorgung 
 Umkirch GmbH  0800 2 767 767 

■ Strom & Gas - 
 Gemeindewerke Umkirch GmbH
 Kundenservice 505-404
 24 h Bereitschafts- und Entstördienst 
 Verbundwarte badenova
 (kostenlos) 0800 2767767

■ Taxi Stern 07641 1212
■ Taxi Schätzle 7397

■ Rechtsanwalt-Notdienst 0172 7451940
  Rechtsberatung in unaufschiebbaren Straf- 

und Zivilsachen.
 Bereitschaftsdienst täglich 18.00 - 8.00 Uhr,
 an Wochenenden/Feiertagen rund um die Uhr

■ Recyclinghof, Rohrmatten 1 7053
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
 Freitag  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 12.00 Uhr 

■ Grünschnittsammelstelle, Waltershoferstr.
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 13.00 Uhr

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
■  Notfallpraxen: Allgemein,-  

Kinder-, Augen- und HNO:    
(Anruf ist kostenlos) 116117

 Öffnunszeiten Allgemeinpraxis: 
 Mo, Di, Do:  20.00-23.00 Uhr 
 Mi, Fr:  16.00-23.00 Uhr 
 Sa, So & Feiertage:  08.00-23.00 Uhr 
 Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg 
 Öffnungszeiten Kinderpraxis: 
 Mo-Do:   19.00-22.30 Uhr 
 Fr:  16.00-22.30 Uhr 
 Sa, So & Feiertage  08.00-22.30 Uhr 
 Sautierstr. 1, 79104 Freiburg 
 Öffnungszeiten Augenpraxis: 
 Sa, So & Feiertage: 08.00-18.00 Uhr 
 Killianstr. 5, 79106 Freiburg

■		Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
 0761 120 120 00 

■		Tierärztlicher  
Notfalldienst  0761 72266

■	Apotheken
Samstag, 04.05.2024: 
Salus Apotheke, Sonnenbrunnenstr. 13, 
79112 Freiburg (Waltershofen), Tel.: 07665 - 5 02 04 00 
  
Sonntag, 05.05.2024: 
Adler-Apotheke in der March, Dorfstr. 1, 
79232 March (Hugstetten), Tel.: 07665 - 93 05 16 
  
Montag, 06.05.2024: 
Apotheke am Gutshof, Hauptstr. 9, 
79224 Umkirch, Tel.: 07665 - 5 16 26 
  
Dienstag, 07.05.2024: 
Bären-Apotheke in der March, Hauptstr. 39, 
79232 March (Buchheim), Tel.: 07665 - 22 52 
  
Mittwoch, 08.05.2024: 
Salus Apotheke, Sonnenbrunnenstr. 13, 
79112 Freiburg (Waltershofen), Tel.: 07665 - 5 02 04 00 
  
Donnerstag, 09.05.2024: 
Rebtal-Apotheke, Im Maierbrühl 3, 
79112 Freiburg (Tiengen), Tel.: 07664 - 91 07 00 
  
Freitag, 10.05.2024: 
Kaiserstuhl-Apotheke, Hauptstr. 67, 
79356 Eichstetten, Tel.: 07663 - 12 05 
  
Samstag, 11.05.2024: 
Kaiserstuhl-Apotheke, Hauptstr. 3, 
79235 Vogtsburg (Oberrotweil), Tel.: 07662 - 3 37 
    
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich um 08.30 Uhr 

■	Telefonseelsorge 0800 1110111
  vertraulich, anonym, kostenfrei, rund um die Uhr

■	Caritasverband
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 ■  Krankheit, Reha, Kur, Risikoschwanger-

schaft, Geburt ...  
Ihre Familie braucht Unterstützung ?

     Kontakt:  0761 8965-451
     cv.familienpflege@caritas-bh.de
         www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de
 ■  Integrationsfachdienst
 NEU: zentrale Telefon-Nr.  0711 25083-2800 
 E-Mail: info.freiburg@ifd.3in.de 
 www.ifd-bw.de
 ■ Seniorenzentrum Max-Josef-Metzger-Haus 
 Brugesstr. 34-38  
 79224 Umkirch 
 Kontakt: 07665 9685430 
 E-Mail: Max-Josef-Metzger-Haus@caritas-bh.de 
 www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

■  Pflegestützpunkt
 Breisgau-Hochschwarzwald
An der alten Weberei 2
79206 Breisach 0761 2187-2976
lukas.ahrens@lkbh.de
www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt

■		Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch 07663 8969-220
 Häusliche Alten- u. Krankenpflege - 
 Hauswirtschaftliche Versorgung
  „Pflege für schwerstkranke und sterbende Menschen“
  Sprechstunde für Angehörige  

von Menschen mit Demenz  07663 8969-260
 Tagespflege „Am Mühlbach“ 07663-8969-266
 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch

■	Regio Pflegedienst Breisgau
 Regio Pflegedienst Breisgau 
 Pflegedienstleitung Frau Susanne Hohmann 
 Snewelinstraße 27 
 Telefon: 07665 9387500 
 www.regio-pflegedienst-breisgau.de

■	Hospizgruppe Umkirch
  Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 

und deren Angehörigen 0151 24125533

■	  AWO Seniorenwohnanlage  
„Am Herrenwäldele“

 und AWO Stützpunkt Umkirch
 Hausleitung Frau Baumann
 Tel.: 07665-942270, Fax: 07665-942271
 email: wal-umkirch@awo-bhe.de
 Snewelinstr. 27,  79224 Umkirch

■			Selbstverantwortete Pflegewohn-
gruppe Haus am Mühlbach 

 Haupstraße 22 07663 8969 228
 pflegewohngruppe-umkirch.de
 pflegewohngruppe-umkirch@online.de

■	Deutsches Rotes Kreuz  
 Ortsverein Umkirch
 E-Mail: info@drk-umkirch.de
 Homepage: www.drk-umkirch.de

 ■  Nachbarschaftshilfe und Hausnotruf für  
kranke, ältere und behinderte Mitbürger
 01709795762 

 ■  Aktivierender Hausbesuch     0177 6387300 

■		DREISAM Sozialmedizinische  
Pflegebetriebe gGmbH

 Zähringer Straße 46, 79108 Freiburg
 Tel. 0761 38765-0, www.3sam.de
  Ambulante Grund- und Behandlungspflege, Wundver-

sorgung, Palliativpflege, ambulante Nachtpflegetour, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Alltagsbegleitung.

■	Musikschule im Breisgau e.V.
 Jugend- und Erwachsenenbildung 0761 589891 
 Fax: 0761 589893, Vörstetter Str. 3,
 Postfach 1125, 79190 Gundelfingen

■	Gemeindebücherei Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8,  9373920
 gemeindebuecherei@kiz-umkirch.de
 Di: 15-19 Uhr, Mi: 10-14 Uhr und 16-18 Uhr, 
 Do: 10-14 Uhr und 15-17 Uhr

■	Friedhofsamt Umkirch
  Bei Sterbefällen an Wochenenden ist bei der Firma 

Bestattungen Meier, Tel. 0171 9973213 und 07665 
7982, für die Gemeinde ein Notfalldienst eingerichtet. 
Die Anmeldung von Sterbefällen beim Standesamt 
ist am nachfolgenden Werktag oder bei einem Be-
stattungsunternehmen vorzunehmen. Terminabspra-
chen für Bestattungen/Beisetzungen erfolgen jedoch 
ausschließlich über Bestattungen Meier.
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Bürgermeister Laub bei der 
Abschiedsrede für Claudia Bauer

Bürgermeistersekretärin Claudia Bauer in den Ruhestand verabschiedet 

Bürgermeister Laub mit Claudia Bauer

Im Rahmen einer Feierstunde im Trausaal des Rathauses wurde Umkirchs lang-
jährige Bürgermeistersekretärin Claudia Bauer von Kollegen und Freunden in 
den Ruhestand verabschiedet. Zuvor leitete sie mehr als 13 Jahre lang das Büro 
von Bürgermeister Walter Laub, war stellvertretende Standesbeamtin und ver-
antwortete das Gemeindeblatt. Doch Claudia Bauer geht nicht ganz, im Rah-
men einer geringfügigen Beschäftigung wird sie projektbezogen weiterhin für 
die Gemeinde tätig sein. 

„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut“, 
zitierte Bürgermeister Laub den österreichischen Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler und er sei davon überzeugt, dass dieses Bonmot über die Doppelgesich-
tigkeit des Abschieds auch auf den Ruhestand von Claudia Bauer zutreffen 
könnte. Die angehende Ruheständlerin, die eine Ausbildung zur pharmazeu-
tisch-kaufmännischen Assistentin absolviert hat und anschließend 27 Jahre in 
verantwortlicher Funktion für eine Freiburger Apotheke tätig war, sei für ihn als 
Bürgermeister nicht nur eine qualifizierte und verlässliche Stütze gewesen, be-
tonte Walter Laub, vielmehr sei Claudia Bauer auch eine unverzichtbare Kraft in 
der gesamten Gemeindeverwaltung gewesen. Sie habe das Tagesgeschäft mit 
einer Präzision und Effizienz geführt, die alle im Team immer beeindruckt habe. 
Die Fähigkeit, sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen und stets mit 
einer Lösung aufzuwarten, sei bemerkenswert gewesen. „Claudia Bauers ho-
hes Ansehen in der Gemeinde, sowohl in der Bürgerschaft als auch beim Ge-
meinderat, ist ein Zeugnis ihrer Integrität und ihres hohen Engagements“. 

Nach der Laudatio des Bürgermeisters sorgte die ehemalige Marcher Standes-
beamtin Maria Kaiser mit einer launigen Büttenrede zum Wirken einer Haus-
frau für Lacher, im Namen der Rathaus-Kolleginnen und -kollegen sprach Kers-
tin Hassler ein herzliches Dankeschön für die immer super Zusammenarbeit 
und Kollegialität aus und überreichte Blumen. 

Das letzte Wort hatte dann Claudia Bauer selbst, die die Bedeutung von Verbin-
dungen zu anderen Menschen betonte. Sie zitierte Johann Gottfried Herder 
mit den Worten: „Einzeln ist der Mensch ein schwaches Wesen, doch stark in 
der Verbindung mit anderen“. Für sie bedeuteten Verbindungen Stärke, Kraft, 
Sicherheit, Erfolg, Freude, Glück, Spaß, Zugehörigkeit und das Erleben von 
Dankbarkeit. Sie danke allen, die bereit gewesen seien, mit ihr im Rathaus eine 
langjährige Verbindung einzugehen insbesondere aber ihrem langjährigen 
Chef Herrn Bürgermeister Laub. Und Claudia Bauer gestand, Sekretärin sei im-
mer ihr Traumberuf gewesen. 
Die ganze Gemeindeverwaltung dankt Claudia Bauer von Herzen für die ver-
gangenen Jahre, in denen sie mit ihrer Arbeit, ihrer Loyalität und ihrer Freund-
lichkeit das Rathaus bereichert hat. Wir wünschen ihr für den wohlverdienten 
Ruhestand alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Freude. Möge dieser 
neue Lebensabschnitt genauso erfüllend sein wie die Zeit hier im Rathaus. 

Kerstin Hassler überreicht ein 
Geschenk vom Rathaus-Team 

Ehemalige Marcher Standesbeamtin Maria Kaiser 
verabschiedet Claudia Bauer mit einer Büttenrede
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Liebe Frauen, 

wir möchten Sie ganz herzlich zum Internationalen Frauentreff  einladen! 
Willkommen sind Frauen jeden Alters und jeder Nationalität, ob gerade 
erst Zugezogene oder Alteingesessene, ob Auszubildende oder Rentne-
rinnen - alle sind herzlich willkommen! 
  
Dieses Mal wollen wir gemeinsam zum Mundenhof (Tierpark) laufen. Wer 
will kann dort auch eine Kleinigkeit trinken oder essen (bitte Geld mit-
bringen). 
Bei gutem Wetter gibt es noch eine kleine Überraschung. 
  
Bei schlechtem Wetter treff en wir uns, wie beim letzten Mal, im KuV (Hauptstr. 4, Raum 30 - ganz oben). Wer unsicher 
ist, ob wir raus gehen oder nicht, kann uns am Donnerstagvormittag gerne anrufen unter 07665 505-19 oder 07665-
505-17. 
  
Wann: Donnerstag, 16.05.2024, 14:00-17:30 Uhr
Treff punkt bei gutem Wetter: 
Turn- und Festhalle der Gemeinde Umkirch  (schräg gegenüber der Grundschule, Franz-Heitzler-Weg 6) 
  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 
  
Bitte merken Sie sich auch schon den 10. Juli (15:00-18:00 Uhr) vor. 
Wir feiern unser alljährliches Sommerfest auf dem Umkircher Grillplatz.  
  
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 
  
Judith Penkert-Tchitnga, Integrationsmanagement, Caritasverband Tel.: 07665-505-17 
Imke Muffl  er, Sozialberatung und Seniorenarbeit, Gemeindeverwaltung Umkirch, Tel.: 07665 505-19 

JETZT FÜR DEN NEWSLETTER 
DER VHS UMKIRCH ANMELDEN! 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
möchten Sie regelmäßig über aktuelle Ange-
bote und Neuigkeiten der VHS Umkirch infor-
miert werden? 
Dann registrieren sie sich unter 
https://www.vhsumkirch.de/newsletter-abo
und abonnieren Sie unseren Newsletter. 
  
Als Abonnent unseres Newsletters sind Sie 
immer auf dem neusten Stand und werden 
regelmäßig über die laufenden und neuen 
Kurse informiert. Außerdem erhalten Sie ak-
tuelle Informationen zu interessanten Projek-
ten, dem neuen Semester und vielen weiteren 
Themen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
  
Ihre VHS Umkirch 
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Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats, des Kreistags 
sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 2024 
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Umkirch die Kommunalwahlen – 
Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags – statt. 
  
1.   Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kom-

munalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde Um-
kirch werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 
2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im  Bürgermeisteramt Umkirch, Bürgerbüro, Vinzenz-
Kremp-Weg 1, 79224 Umkirch (rollstuhlgerecht, nicht 
barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wähler-
verzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die 
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen 
Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2.   Für die Kommunalwahlen  gilt außerdem 

2.1  Wahl des Gemeinderats 
  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 

Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn 
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Ge-
meinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis   eingetra-
gen. 

  
2.2  Wahl des Kreistags  
 Personen, die ihr Wahlrecht 
 für die Wahl des Kreistags – 
  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 

dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder 
im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahl-

berechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag 
eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis so-
wie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der 
der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus 
der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

  
2.3   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-

republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
– im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftli-
chen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu 
versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung be-
antragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens 
drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Ge-
meinde – im Landkreis – haben wird. 

  
2.4   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-

degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunal-
wahlordnung anzuschließen. 

2.5   Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 
der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 
19. Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bür-
germeisteramt  Umkirch, Bürgerbüro, Vinzenz-Kremp-
Weg 1, 79224 Umkirch  eingehen. 

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält das Bürgermeisteramt Umkirch, Bürger-
büro, Vinzenz-Kremp-Weg 1, 79224 Umkirch  bereit. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. 

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

3.   Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 
2024 (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 
12:30 Uhr, beim Bürgermeisteramt Umkirch, Bürgerbüro, 
Zimmer 2, Vinzenz-Kremp-Weg 1, 79224 Umkirch Ein-
spruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag 
auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
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  Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/beim 
Bürgermeisteramt eingelegt/gestellt werden. 

4.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung 
stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann. 

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung. 

  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenach-
richtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk 
oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen 
Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5.   Wahlschein 

5.1   Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an 
der Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Landkreises 

 oder durch Briefwahl teilnehmen. 
  
5.2   Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen  hat, 

kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets 

  oder durch Briefwahl  teilnehmen. 

6.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

6.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

6.2   ein  nicht in das Wählerverzeichnis  eingetragener Wahl-
berechtigter, 

6.2.1   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis 

 für die Europawahl 
  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 

(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis 
zum 19. Mai 2024 versäumt hat; 

  für die Kommunalwahlen 
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b 

Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung 
seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 
3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 

Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
  bei den Kommunalwahlen 
  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerver-

zeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgeset-
zes (KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt 
auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung 
seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 
3 und 4 KomWO vorzulegen. 

6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n   
 Europawahl 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 

Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 

  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 
1 EuWO entstanden ist; 

 Kommunalwahlen 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 

und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 

  
6.2.4   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-

wahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
bzw. des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

  
zu 6.1   Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-

nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Umkirch, 
Bürgerbüro, Zimmer 2, Vinzenz-Kremp-Weg 1, 79224 Um-
kirch mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

  
zu 6.2   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-

tigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun-
gen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 

  
7.    Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 

erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlun-
terlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahl-
briefumschlag. 

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden 
sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein 
Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hin-
weise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der 
Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler 
notwendigen Informationen. 

7.1  Europawahl 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

• einen amtlichen Stimmzettel,
• einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen  roten Wahlbriefum-
schlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.
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7.2  Kommunalwahlen 
  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

• die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,

• die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-
schlag/Stimmzettelumschläge ür die Briefwahl,

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen  gelben Wahlbriefum-
schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommu-
nale Wahl“. 

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist 

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde/dem 
Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen; 

  im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei 

der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben. 

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
dem/n Wahlschein/en so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwah-
len: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen  zwei Wahlbrie-
fe  absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahl-
brief = für die kommunale Wahl) 

  Der Wahlbrief für die Europawahl wird  innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. 

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert.   

  Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden.   

Europawahl am 9. Juni 2024 
Hinweis für Unionsbürger   
Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland 
wohnen, können entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat 
oder in ihrem Wohnsitz-Mitgliedstaat Deutschland an der Euro-
pawahl teilnehmen. Jeder darf aber nur einmal wählen. Für die 
Wahlteilnahme in Deutschland müssen sich Unionsbürger in das 
Wählerverzeichnis Ihrer deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintra-
gen lassen. Sie erhalten dann auch in Zukunft automatisch die 
Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen. 
  
Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen Unions-
bürger im Rathaus Ihres Wohnorts bis spätestens zum 19. Mai 
2024 (Sonntag) einen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis stellen. Die Frist kann nicht verlängert werden.  
  
Der Antrag muss persönlich und handschriftlich von der An-
tragstellerin beziehungsweise dem Antragsteller unterzeichnet 
sein und der Gemeinde im Original übermittelt werden. Eine 
Einreichung per E-Mail oder Fax ist nicht ausreichend. 
  
Das Formular und ein Merkblatt ist unter https://www.bundes-
wahlleiterin.de/europawahlen/2024/informationen-waehler/
unionsbuerger.html erhältlich oder bei Ihrer örtlichen Gemein-
deverwaltung (Gemeinde Umkirch, Bürgerbüro, Vinzenz-Kremp-
Weg 1, 79224 Umkirch). 
  
Weitere Informationen zur Wahlteilnahme erhalten Sie in allen 
Amtssprachen der EU unter
www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany. 
  
Die Landeswahlleitung 
 
  

Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 
Wahlbenachrichtigung, Internetwahlscheinantrag, Informa-
tionen zur Briefwahl 
Die Wahlbenachrichtigungen für die Europa- und Kommunal-
wahlen wurden mittlerweile an alle Wahlberechtigten verteilt. 
  
Wahlscheine können wieder mündlich, schriftlich oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung bean-
tragt werden (Briefwahlunterlagen). Wahlscheine werden nach 
Erhalt der Stimmzettel vom Bürgerbüro der Gemeindeverwal-
tung ausgestellt. 
  
Wir bieten auch für die Europa- und Kommunalwahlen wieder 
die Beantragung eines Wahlscheins auf unserer Internetseite 
www.umkirch.de an. 
Die entsprechende Verlinkung https://briefwahl.komm.one/
intelliform/forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/
bw-west/wahlscheinantrag/index?ags=08315115 steht seit dem 
22.04.2024 zur Verfügung. 
  
Die Daten auf der Wahlbenachrichtigung sind in das Antrags-
formular einzutragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit dem 
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie 
automatisch einen Hinweis. 
  
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschlie-
ßend durch den Amtsboten zugestellt. Für die automatische Prü-
fung der Daten benötigen wir zwingend die Eingabe der Wahl-
bezirks- und Wählernummer. Sofern die Wahlbenachrichtigung 
nicht vorliegt, kann auch formlos per E-Mail an 
buergerbuero@umkirch.de ein Wahlschein beantragt werden. In 
diesem Fall sind Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum und 
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) anzugeben. 
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Für Fragen zum Antragsverfahren stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bürgerbüros unter folgenden Kontaktmög-
lichkeiten gerne zur Verfügung: 
  
Telefon: 07665 505-13/14/15/50; Fax: 07665 505-29; 
Mail: buergerbuero@umkirch.de  
  
Weitere Informationen zum Ablauf der Briefwahl finden Sie 
auf der Internetseite des Bundeswahlleiters unter 
https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/
informationen-waehler/briefwahl.html 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Gemeinde Umkirch 
Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
    

Die Gemeinde Umkirch sucht ab sofort für die Naturgrup-
pe „Sonnewirbele“ unserer KiTa im KinderBildungsZentrum 
Umkirch ein/e 
  

Erzieher/in bzw. pädagogische Fachkraft 
(Beschäftigungsumfang 80%, unbefristet) 

    
Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:  
• Begleitung der drei- bis sechsjährigen Kinder von 7:30 Uhr 

– 13:30 Uhr am Naturplatz
• Förderung der Kinder nach dem gruppenpädagogischen 

Konzept
• Einbringen in den gruppenspezifischen Schwerpunkt 

Ackerbau
• Eigenständiges Durchführen von naturpädagogischen 

Projekten und Angeboten
• Reflexion des pädagogischen Handelns und Mitwirkung 

bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes
• Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Ent-

wicklung
• Beteiligung an der Organisation und Durchführung von 

Elternarbeit, z.B. Tür- und Angelgespräche, Entwicklungs-
gespräche und Elternabende

   
Wir erwarten:  
• Abgeschlossene Berufsausbildung/Studium entspre-

chend § 7 KiTaG bevorzugt mit einer Zusatzausbildung in 
Natur- und Waldpädagogik

• Naturverbundenheit und Leidenschaft zur Arbeit mit ei-
ner Naturgruppe

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft
• Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit
   
Wir bieten:  
• Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD)
• Eine erfüllende und abwechslungsreiche Tätigkeit in ei-

nem motivierten Team, sowie einen Arbeitsplatz in der 
Natur

• Eine Begleitung für den gruppenspezifischen Schwer-
punkt Ackerbau durch AckerRacker

• Raum für individuelle und kreative Mitgestaltung
• Angenehme Arbeitszeiten
• Arbeiten nach Qualitätsstandards
• Gesundheitsvorsorge mit der Möglichkeit am betriebli-

chen Gesundheitsprogramm mit Hansefit teilzunehmen 
sowie die Möglichkeit eines JobRads

   
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis Freitag, 
31.05.2024  an die Gemeindeverwaltung Umkirch, Vinzenz- 
Kremp- Weg 1, 79224 Umkirch oder per E-Mail an 
KIZBewerbung@umkirch.de. 
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Beate Rupp-
Kappler, KiTa-Leitung, unter 07665 9373922 gerne zur Ver-
fügung. 
  
Mehr über die Gemeinde Umkirch finden Sie auch unter 
www.umkirch.de 

    
    
 
 
 
 

    
  

 
  

  
 

 
 

 
      
  
  
     
 

  
  
  

 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

 
  

 
  
  
  
  

  
 

     
  

 
 

 
  

    
    
 
 
 
 

    
  

 
  

  
 

 
 

 
      
  
  
     
 

  
  
  

 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

 
  

 
  
  
  
  

  
 

     
  

 
 

 
  

Rathaus am 10. Mai 2024 geschlossen! 
Am Freitag, 10. Mai 2024, ist das Rathaus und der Bauhof der 
Gemeinde geschlossen. 
  
In dringenden Fällen ist ein Mitarbeiter über die Not-Ruf-
nummer 07665 7896 zu erreichen. Bei Sterbefällen wenden 
Sie sich bitte an die Fa. Meier, Tel.: 0171 9973213. 
  
Wir danken für Ihr Verständnis. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch  

Zebrastreifen im Gemeindegebiet (Fußgän-
gerüberweg zum Schlossweg, etc.) 

Radfahrer sollten absteigen 
Der Fußgängerüberweg gewährt nach § 26 Straßenver-
kehrsordnung (StVO) Fußgängern Vorrang, wenn sie dort 
die Straße überqueren. Herankommende Fahrzeuge müs-
sen warten. Auch Rollstuhlfahrer gelten in diesem Fall als 
Fußgänger und haben damit Vorrang. 
  
Radfahrer müssen allerdings absteigen und ihr Fahrrad 
schieben, wenn sie dieses Recht ebenfalls in Anspruch 
nehmen wollen. 
Anders, als oft angenommen wird, ist ein Zebrastreifen für 
Radfahrer aber nicht verboten. Sie dürfen ihn durchaus be-
fahren, haben dann aber keinen Vorrang vor dem heran-
kommenden Verkehr. Durch diesen Irrtum kann es schnell 
zu Unfällen kommen. Also bleiben Sie auf der sicheren 
Seite, wenn Sie am Zebrastreifen als Radfahrer abstei-
gen. 
  
Wenn Sie einen Fußgängerüberweg fahrend mit dem Rad 
überqueren und es zu einem Unfall kommt, wird ihnen in 
der Regel eine Mitschuld daran angelastet. So entschied 
zum Beispiel das Landgericht Frankenthal im Fall einer 
Radfahrerin, die beim Überqueren eines Zebrastreifens an-
gefahren worden war. Sie trage eine hälftige Mitschuld an 
dem Unfall, da sie ihn durch ihr Verhalten wesentlich mitver-
ursacht habe. Unter Umständen kann dem Radfahrer sogar 
die alleinige Schuld zugesprochen werden, wenn der Unfall 
für den Autofahrer unvermeidbar ist. 
  
Wir bitten um Beachtung. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
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Gemeinde Umkirch 
Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald 

    

Die Gemeinde Umkirch sucht ab sofort eine/n 

  

Mitarbeiter/in zur pädagogischen  
Betreuung   

während der Essensausgabe (m/w/d) 
  

Mögliche Einsatzzeiten sind während der sogenannten 

„Übermittagsbetreuung“ der der Ganztagsschulkinder 

(Grundschule) in der Mittagspause bzw. während dem 

Essen in der Schulmensa. Es sollte auch die Bereitschaft 

vorhanden sein in der Ferienbetreuung mitzuhelfen. 

Zur Planung der konkreten Einsatzzeiten können die 

persönlichen Vorstellungen und Wünsche berücksichtigt 

werden. 

Anforderungen:
• fachlich/pädagogische Erfahrung im Umgang mit Kin-

dern oder Erfahrungen mit eigenen Kindern, gerne 

auch mit abgeschlossener pädagogischer Ausbildung

• eine wertschätzende, respektvolle und offene Grund-

haltung in der Arbeit mit Kindern, Eltern und Teammit-

gliedern

• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Ein-

fühlungsvermögen

• motivierte Personen, gerne auch Seniorinnen/Senio-

ren, die gerne mit Kindern arbeiten

   

Wir bieten eine geringfügige Beschäftigung auf tarifli-

cher Basis, mit allen Vorzügen des TVöD.  

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte 

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis 10. 
Mai 2024 an die Gemeindeverwaltung Umkirch, Vinzenz-

Kremp- Weg 1, 79224 Umkirch. Gerne nehmen wir Ihre 

Bewerbung auch per Mail entgegen an 

PABewerbung@umkirch.de . 

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Landmann, 

unter 07665/50512, gerne zur Verfügung. 

    
    
 
 
 
 

    
  

 
  

  
 

 
 

 
      
  
  
     
 

  
  
  

 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

 
  

 
  
  
  
  

  
 

     
  

 
 

 
  

Gemeinde Umkirch 

Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald 

      

Die Gemeinde Umkirch sucht für das Sekretariat in der 

Grundschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

  

Vertretung (m/w/d). 
  

Als regelmäßige Einsatzzeit ist der Freitag-Vormittag vor-

gesehen. Darüber hinaus können bei Abwesenheit der 

Schulsekretärin bzw. bei besonderen Veranstaltungen 

zusätzliche Zeiten anfallen. 

Zur Planung der konkreten Einsatzzeiten können die 

persönlichen Vorstellungen und Wünsche berücksichtigt 

werden. 

Anforderungen:

• Eine kaufmännische Ausbildung oder berufliche Erfah-

rungen im Sekre-tariatsbereich oder in Bürotätigkeiten

• Eine wertschätzende, respektvolle und offene Grund-

haltung

• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und 

Teamorientierung.

   

Wir bieten eine geringfügige Beschäftigung auf tarif-

licher Basis, mit durch-schnittlich 4 Stunden Wochen-

arbeitszeit. Alle Vorzüge des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) finden Anwendung.   

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte 

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis 17. 

Mai 2024 an die Gemeindeverwaltung Umkirch, Vinzenz-

Kremp- Weg 1, 79224 Umkirch. Gerne nehmen wir Ihre 

Bewerbung auch per Mail entgegen an 

PABewerbung@umkirch.de. 

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Landmann, 

unter 07665/50512, gerne zur Verfügung. 

    
    
 
 
 
 

    
  

 
  

  
 

 
 

 
      
  
  
     
 

  
  
  

 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

 
  

 
  
  
  
  

  
 

     
  

 
 

 
  

Redaktionsschlussänderung 
In der KW 19 wird der Redaktionsschluss wegen des Feiertags am Donnerstag, 09. Mai 2024, auf   
Montag, 06.05.2024, 12:00 Uhr,  vorverlegt. 
  
Ihre Gemeinde Umkirch 
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Tipps zur Notfallvorsorge

In Gefahrenlagen oder Katastrophenfällen setzen die Einsatz-
kräfte alles daran, den Betroffenen vor Ort zu helfen. Aber gerade 
bei großflächigen Schadenereignissen kommt es auf Ihre Mitwir-
kung an. Daher: Bereiten Sie sich vor, damit Sie sich und anderen 
Menschen helfen können.

Bereits im Vorfeld können Sie sich auf Notsituationen vorberei-
ten, indem Sie beispielsweise zu Hause einen Verbandskasten 
und einen Feuerlöscher deponieren. 

Zu einer guten Vorbereitung gehört aber auch das Vorhalten von 
Trinkwasser und Nahrungsmitteln, um auf einen eventuellen Ver-
sorgungsengpass vorbereitet zu sein. Beachten Sie dabei, dass 
diese Lebensmittel nicht erhitzt werden müssen, so dass sie auch 
bei einem Ausfall der Strom- und Energieversorgung verzehrt 
werden können.

Außerdem sollten Sie Taschenlampen oder Kerzen bereithalten.

Damit Sie auch bei einem Stromausfall Warnungen und notwen-
dige Informationen erhalten, sollten Sie ein batteriebetriebenes 
Radio und Ersatzbatterien zu Hause haben; als Alternative bietet 
sich das Autoradio an.

Informationen zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahren sind 
auf einer gesonderten Seite zusammengestellt unter 
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/
krisenmanagement/warnung-derbevoelkerung 

Versuchen Sie Ruhe zu bewahren, wenn es zu einer Notsituati-
on kommen sollte. Sollten noch keine Einsatzkräfte vor Ort sein, 
wählen Sie den Notruf 112. Retten Sie sich und – wenn möglich 
– andere Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich.

Machen Sie auf sich aufmerksam, wenn Sie selbst Hilfe benöti-
gen. Befolgen Sie auf jeden Fall die Anweisungen der Einsatzkräf-
te und achten Sie auf Informationen der Behörden.

Hinweise zu richtigem Verhalten in Notsituationen finden Sie in 
der Broschüre Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Han-
deln in Notsituationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK). 

Auch das frühzeitige Erstellen eines persönlichen Notfallplans 
hilft Ihnen, in einer Gefahrensituation einen kühlen Kopf zu be-
wahren. Das BBK hat hierzu eine praktische Checkliste erstellt. 
Alle Dokumente finden Sie auf folgender Internetseite: 
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/
Ratgeber-Checkliste/ratgeber-checkliste_node.html

Halbseitige Sperrung in der Straße  
„Im Stöckacker 18“ 
Aufgrund von Aufgrabungsarbeiten kommt es voraussichtlich 
vom 29.04.2024 bis zum 17.05.2024 für max. 1 Arbeitstag im Be-
reich der Straße „Im Stöckacker 18“ zur Teilsperrung der Straße. 
Die Arbeiten werden bei halbseitiger Verkehrsführung durchge-
führt. 
  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

BAU-INFOBOX

Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:

Park und 
Grünanlagen

Pflege der Baumscheiben im Bereich Mühlemat-
ten ist abgeschlossen

Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:

Technischer 
Dienst

Neuaufnahme der Sportgeräte läuft
Reparatur eines Spielgerätes am Spielplatz Ost läuft
Abarbeitung der Mängel in den Flüchtlingsun-
terkünften

Umkirch – Taube angeschossen  
– Zeugen gesucht 
Umkirch – Am Sonntagabend des 14.04.2024, gegen 19:00 Uhr, 
kam es im Hasenwinkel in Umkirch zu einer schweren Verletzung 
einer Taube. Die bislang unbekannte Täterschaft schoss mittels 
Luftgewehr/Luftpistole mit Diabolo Projektil eine Taube vom 
Dach, welche dadurch schwere Verletzungen erlitt.   
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Perso-
nen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich 
beim Polizeiposten March unter der Nummer 07665 934293 oder al-
ternativ beim Ordnungsamt der Gemeinde Umkirch zu melden. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Herzliche  
Glückwünsche  
zur Konfirmation 
Am vergangenen Wochenen-
de feierten junge Christen un-
serer Evangelischen Kirchen-
gemeinde ihre Konfirmation. 

Wir freuen uns für Helene Alcón Weber.  
  
Der Konfirmandin gratuliere ich persönlich sowie im Namen 
der Gemeinde Umkirch herzlich.  
  
Auch den Eltern und der Familie wünsche ich, dass sie dieses 
feierliche Ereignis in schöner Erinnerung behalten. 
  
Ihr 

WalterLaub, Bürgermeister   
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Natur- und vogelkundliche Mor-
genführung im NABU-Schutzgebiet 
„Humbrühl“ / „NSG Humbrühl 
Rohrmatten“ 
Bereits seit 1980 kauft und pachtet der NABU hier wertvolle Na-
turflächen. Sechs Landwirte bewirtschaften die Wiesen extensiv in 
guter langjähriger Zusammenarbeit mit uns. In den letzten Jahren 
wurden Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt und neue Stillge-
wässer angelegt. Seit 2009 wurde das 26 ha NSG Humbrühl-Rohr-
matten große Gebiet vom RP Freiburg unter Naturschutz gestellt. 
Es ist das größtes Schutzgebiet des NABU-Freiburg. Inzwischen hat 
sich das Gebiet zu einem wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tie-
re und Pflanzen entwickelt, den wir gerne vorstellen. 
Wir wollen vor allem in den Morgenstunden am Sonntag, 
12.05.24, verschiedene Vogelarten hören z.B. Kuckuck, Mönch-
grasmücke, Nachtigall, Pirol und Wendehals usw. sowie beobach-
ten. Bitte bringen Sie möglichst ein Fernglas mit. 
  
Auf den NABU-Schaukasten beim „Vogelhäusle Umkirch“ 
(ehem. Trafostadion)  beim Dachswanger Weg möchten wir 
hinweisen.  
Leitung: Werner Oberle, Schutzgebietsbetreuer (steht für Rück-
fragen gerne zur Verfügung Tel. 0761 89 17 15)  
Treffpunkt:  Sonntag, 12.05.24 um 8.30 Uhr, Parkplatz neben der 
Brücke beim Mühlbach nördl. von Waltershofen und südlich des 
NSG Humbrühl-Rohrmatten 
Dauer: ca.1,5 Stunden, die Führung ist kostenlos. 

Die Aufgabenträger vor Ort leisten neben dem Land Baden-
Württemberg seit einem Jahr zudem einen hohen Ausgleich für 
das äußerst günstige Deutschland-Ticket JugendBW, das ohne 
entsprechende zusätzliche Gelder durch Stadt und Landkreise 
nicht zum Preis von 30,42 Euro im Monat angeboten werden 
könnte. Die verbleibenden Mittel sind bereits langfristig für den 
angestrebten Ausbau des Nahverkehrs eingeplant. 

Fahrgäste mit Deutschland-Ticket nicht von Tarifanpassung 
betroffen 
Der Großteil der Fahrgäste im RVF nutzt bereits die sehr günstigen 
Zeitkarten-Abos: das Deutschland-Ticket sowie das Deutschland-
Ticket JugendBW. In Summe sind das im RVF bereits rund 95.000 
Kundinnen und Kunden. „Alle Stammkundinnen und -kunden, 
die heute Deutschland-Tickets nutzen, sind von der Preiserhö-
hung nicht betroffen; denn die Preise für diese Abos werden vom 
Bund und/oder vom Land Baden-Württemberg festgesetzt und 
2024 nicht angepasst, das Deutschland-Ticket wird im Jahr 2024 
weiterhin 49 Euro kosten“ so Dorothee Koch. 

Preisanpassung bei Einzelfahrscheinen, TagesKarte und Re-
gioKarte 
Einzelfahrscheine für Erwachsene werden um 20 bis 50 Cent in 
den drei Preisstufen erhöht, der Einzelfahrschein in Preisstufe 1 
kostet ab Juni 2,90 Euro. Auch die Kurzstrecke wird angepasst, 
genauso wie die 2x4FahrtenKarte und die TagesKarten. Diese 
kosten künftig zwischen 6,80 Euro (Solo+, Preisstufe 1) und 27,20 
Euro (für eine Gruppe, Preisstufe 3). Die wenigen Fahrgäste mit 
RegioKarte bezahlen ab 09. Juni 2024 74,00 Euro für die Basis-
Variante (persönliche Karte, an den Kalendermonat gebunden), 
die übertragbare RegioKarte mit Mitnahme-Möglichkeit am 
Sonntag wird dann 80,50 Euro kosten. Das Abo der RegioKarte 
(67,10 Euro je Monat) und die Jahreskarte (69,75 Euro pro Mo-
nat) verteuern sich entsprechend, verlieren aber auf Grund des 
Deutschland-Tickets deutlich an Bedeutung. 

Für gelegentliche Fahrten gilt: am besten per Smartphone 
Ticket kaufen 
Die Fahrscheine für gelegentliche Fahrten werden mobil mit ei-
nem Digitalrabatt angeboten. Sie kosten weniger, als wenn sie am 
Automaten gekauft werden. In den Apps von VAG und RVF – VAG 
mobil und FahrPlan+ sowie dem DB Navigator – findet sich ein ent-
sprechendes Ticketsortiment zum vergünstigten Preis, neben der 
Fahrplanauskunft und weiteren Infos. „Nicht für alle Kundinnen und 
Kunden lohnt sich gleich der Einstieg in ein Abo, deshalb war es 
uns schon immer wichtig, auch attraktive Angebote für gelegent-
liche Fahrten und diese vor allem für neue Kundinnen und Kunden 
anzubieten. Mit dem Preisdeckel im Luftlinientarif machen wir hier 
nochmals einen großen Schritt“ so Dorothee Koch. Der Luftlinienta-
rif wird im RVF über die FAIRTIQ App im RVF angeboten; ab Sommer 
soll es hier eine spürbare Verbesserung geben: mit der FAIRTIQ App 
kostet keine Einzelfahrt mehr als ein entsprechender Fahrschein mit 
Digitalrabatt. Dieser Preisdeckel stellt sicher, dass Kundinnen und 
Kunden stets den preiswertesten Tarif für eine Fahrt bezahlen. In der 
FAIRTIQ-App können Fahrgäste im RVF einfach einchecken, einstei-
gen und später wieder auschecken, ohne sich vorher für einen be-
stimmten Fahrschein entscheiden zu müssen. Abgerechnet werden 
am Ende die gefahrenen Luftlinien-Kilometer bzw. der gedeckelte 
Preis. Entfallen wird dafür der bisherige Monatsdeckel, der sich an 
der RegioKarte Übertragbar orientiert hat.  

     

Pressemitteilung des RVF 
zur Restrukturierung 
Umstrukturierung: Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) 
ist jetzt Aufgabenträgerverbund 
Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) hat die Weichen für 
die Zukunft gestellt: Bei der heutigen Aufsichtsrat-Sitzung wurde 
der Zusammenschluss als Aufgabenträgerverbund vertraglich 
unterzeichnet. Aus dem bisherigen Unternehmensverbund wird 
nun ein Verbund, bei dem die Aufgabenträger – das sind die po-
litischen Gebietskörperschaften – noch stärker in die Verantwor-

Landratsamt am 7. Mai 
2024 ab 11:00 Uhr  
geschlossen  
Am Dienstag, den 7. Mai, ist das Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald ab 11:00 Uhr für Besucher geschlossen. 
Grund ist eine Personalversammlung. Betroffen davon sind 
die Verwaltungsgebäude in der Stadtstraße, der Ludwigstra-
ße, der Bismarckallee, der Berliner Allee und der Sautierstra-
ße in Freiburg, sowie die Außenstellen in Breisach, Müllheim 
und Titisee-Neustadt.   

Regio-Verkehrsverbund  
Freiburg passt zum  
09. Juni 2024 die Tarife an  
– Großteil der Fahrgäste nicht betroffen 
• Erhebliche Kostensteigerungen machen Tariferhöhung 

unumgänglich
• Preis für Deutschland-Ticket bleibt stabil
• Für gelegentliche Fahrten Smartphone-Tarife besonders 

attraktiv
• “Preisdeckel“ für die Einzelfahrt beim Luftlinientarif 
  
Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) plant, zum 09. Juni 
2024 die Tarife um durchschnittlich 7,6 % anzupassen. Der RVF re-
agiert damit auf die starken Betriebskostensteigerungen bei den 
Verkehrsunternehmen, vor allem im Bereich der Personalkosten. 
„Die Unternehmen im Verbund haben Sorge, dass sie unter den 
aktuellen Bedingungen nicht alle ihre Verkehre aufrechterhalten 
können. Dieses Worst-Case-Szenario wollen wir unter allen Um-
ständen verhindern. Die Entscheidung ist allen Beteiligten nicht 
leichtgefallen.“, erklärt Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. 
Gelder der regionalen Aufgabenträger werden bereits für 
günstige Tickets und für Angebotsausbau eingesetzt  
Die regionalen Aufgabenträger – die Stadt Freiburg sowie die 
Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald – se-
hen keine Möglichkeit, weitere Mittel, über die bereits heute für 
den Verbundtarif eingesetzten hinaus, zur Verfügung zu stellen. 
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tung für die Rahmenbedingungen im ÖPNV gehen. Die Verkehrs-
unternehmen setzen diese operativ auf Schiene und Straße um. 
Die neuen Partner in der RVF GmbH sind die Stadt Freiburg, die 
sich ihren 40%- Anteil mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG) teilt, 
die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald 
sowie das Land Baden-Württemberg mit jeweils 20%-Anteil an 
der RVF GmbH. Die Zusammenarbeit der Partner regelt der heute 
unterzeichnete Grundvertrag. 
„Als Unternehmensverbund haben wir viel erreicht. Die Ver-
kehrsunternehmen haben in den vergangenen Jahren enormes 
geleistet und den Verbund stetig weiterentwickelt. Laut dem 
Gesetz sind die Aufgabenträger aber inzwischen in einer ande-
ren Rolle und haben deutlich mehr Verantwortlichkeiten was die 
Finanzierung und Organisation des Nahverkehrs betriff t. Dieser 
Entwicklung tragen wir nun Rechnung, um auch in Zukunft effi  -
zient zu sein und den Fahrgästen ein gutes Angebot an Bus und 
Bahn bieten zu können.“, erklärt Oliver Benz, scheidender Auf-
sichtsratsvorsitzender des RVF. 
Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn ist der frisch gewählte, 
neue Vorsitzender des RVF-Aufsichtsrats. Zur Umstrukturierung 
sagt Horn: „Es ist gut, dass alle Aufgabenträger nun gemeinsam 
im RVF vertreten sind und die Zusammenarbeit im Verbund or-
ganisieren. Die großen Themen betreff en uns alle gleichermaßen 
und wir wollen Synergien und kurze Entscheidungswege nutzen, 
um den öff entlichen Verkehr für die Bürgerinnen und Bürger 
noch besser zu gestalten.“ 
Auch Berthold Frieß, Ministerialdirektor des Verkehrsministe-
riums Baden-Württemberg begrüßt die Restrukturierung: „Im 
Raum Freiburg war die Entwicklung des ÖPNV schon immer 
durch viel Dynamik, mutige Entscheidungen und vor allem ein 
sehr konstruktives Miteinander geprägt. Wir freuen uns, dass wir 
als Aufgabenträger für den Schienennahverkehr, nun Seite an 
Seite mit den regionalen Aufgabeträgern, den Nahverkehr in der 
Region weiter voranbringen können.“ 
Die Verkehrsunternehmen sollen auch in Zukunft eine starke 
Rolle im Verbund spielen. Die neue Struktur sieht dafür ein ei-
genes Organ vor, die Versammlung der Erlösverantwortlichen. 
In dieser Versammlung sind die Verkehrsunternehmen und auch 
Aufgabenträger, die Verantwortung für die Einnahmen tragen, 
zusammengeschlossen; sie entscheiden zum Beispiel über den 
Verbundtarif oder Fragen des Vertriebs. 
„Die Expertise der Bus- und Bahn-Unternehmen ist für das Gelin-
gen des ÖPNV unverzichtbar. Im neuen Gremium bringen sie ihr 
Know-How ein und gestalten den Nahverkehr entscheidend mit.“  
erklärt Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. 
  
Über den RVF
Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg – kurz RVF – ist ein Aufga-
benträgerverbund, in dem sich die Stadt Freiburg gemeinsam mit 
der Freiburger Verkehrs AG (VAG), die Landkreise Emmendingen 
und Breisgau-Hochschwarzwald sowie das Land Baden-Würt-
temberg zusammengeschlossen haben. Sie sind verantwortlich 
für den Nahverkehr im Verbundgebiet. 15 Verkehrsunternehmen 
im RVF organisieren und betreiben Bus & Bahn im Auftrag der 
Aufgabenträger und befördern im Schnitt rund 100 Mio. Fahr-
gäste pro Jahr. Ziel des RVF ist es, einen unkomplizierten Zugang 
zum ÖPNV mit einfachen Tarifen anzubieten und Mobilität im 
Gesamten verfügbar zu machen. Der RVF versteht sich dabei 
als Schnittstelle zwischen den Verkehrsunternehmen, den Auf-
gabenträgern, den politischen Gebietskörperschaften und den 
Kundinnen und Kunden. Multimodalität und Nachhaltigkeit als 
Leitlinien für den Nahverkehr prägen das Tun auf dem Weg zu 
einem modernen Mobilitätsverbund. 
  

SPERRMÜLLBÖRSE 
Im Nachrichtenblatt werden gut erhaltene, 
noch gebrauchsfähige Gegenstände veröff ent-
licht. Wer etwas über die Sperrmüllbörse zu 
verschenken hat, kann dies der Gemeindever-
waltung vor dem Redaktionsschluss (Dienstag 
12.00 Uhr) gerne mitteilen. Vielen Dank.
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch   
nachrichtenblatt@umkirch.de

Im Nachrichtenblatt werden gut erhaltene, 
noch gebrauchsfähige Gegenstände veröff ent-
licht. Wer etwas über die Sperrmüllbörse zu 
verschenken hat, kann dies der Gemeindever-
waltung vor dem Redaktionsschluss (Dienstag 
12.00 Uhr) gerne mitteilen. Vielen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch   
nachrichtenblatt@umkirch.denachrichtenblatt@umkirch.de

Öff nungszeiten
der Gemeindebücherei 
Umkirch   

Dienstag 15.00 - 19.00 Uhr     
Mittwoch 10.00 - 14.00  & 16.00 - 18.00 Uhr  
Donnerstag 10.00 - 14.00 & 15.00 - 17.00 Uhr

In den Schulferien:
Dienstag 15.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch 15.00 - 19.00 Uhr

Franz-Heitzler-Weg 8, 79224 Umkirch,  Tel.: 07665 / 93739-20
e-mail: Gemeindebuecherei@kiz-umkirch.de
https://www.umkirch.de/de/Leben-in-Umkirch/
Freizeit-und-Kultur/Bücherei

Kinder- und Jugendzentrum  
Umkirch
Franz-Heitzler-Weg 4, 79224 Umkirch
Ansprechpartner: 
 und Janosch Krug
E-Mail: jugendzentrum@umkirch.de
Facebook: Juze Umkirch
Tel. 07665 972431; Handy 0151 58868287

Jan Stapperfenne

Öff nungszeiten Juze 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

14.00
14.30-16.00 

GTS15.00

15.00-20.00 
O� ener Tre�  
Jugendliche

15.00-20.00 
O� ener Tre�  
Jugendliche

GESCHLOSSEN

JG & MG 
14.30-17.3016.00

17.00 17.00-18.00 
Beratung18.00

18.00-20.00 
O� ener Tre�  
Jugendliche

19.00
18.00-20.00 
O� ener Tre�  
Jugendliche

20.00

21.00
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Outdoor-Holzwerkstatt im 
Kindergarten Am Mühlbach 
Seit einigen Wochen ist immer freitags – 
wenn es das Wetter zulässt – Holzwerk-
statttag draußen im hinteren Bereich des 

Gartens. Ein selbst gezimmerter Arbeitstisch, fest installierte bzw. 
fl exible Schraubstöcke und ca. 6 Junghandwerker:innen arbeiten 
dann konzentriert und hoch motiviert mit echtem Werkzeug und 
unterschiedlichem Holz. Sie werden unterstützt und gefördert 
von Christa Müller-Jogerst, die gleichzeitig auch die Fachkraft für 
die Forscherwerkstatt ist. 

Das eigene Tun stärkt die Kinder. Sie erleben sich selbstwirksam 
wenn sie sägen, schrauben, bohren, hämmern und wenn sie es 
schaff en, ein Loch zu bohren, eine Schraube einzudrehen, einen 
Ast abzusägen, Nägel einzuschlagen etc. Dabei schulen sie ihre 
Ausdauer, ihre feinmotorischen Fähigkeiten, müssen warten bis 
sie dran sind oder bis das entsprechende Werkzeug frei wird. Sie 
lernen es auszuhalten, wenn etwas nicht sofort klappt und sind 
umso stolzer beim Erfolgserlebnis – quasi eine kleine „Lebens-
schule“. 
  

Öff nungszeiten des Pfarrbüros umkirch@kbz.ekiba.de
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag    9.00 – 12.00 Uhr
Diakonin Friederike Schilka: mobil: 0157 54138232 
Mail: friederike.schilka@kbz.ekiba.de
Pfarrer Christian Lepper:  Tel: 972103 Mobil: 0171 5570511
Mail: christian.lepper@ekiba.de

Pfarrer Christian Lepper befi ndet sich vom 09.05. bis 12.05.24 
in Urlaub.
Die Vertretung in dringenden Fällen übernimmt:
Pfarrerin Marika Trautmann, Tel. 1721 oder mobil 0157 
34488262

Sonntag, 05. Mai:
10.00 Uhr  First Sunday Gottesdienst mit Taufe von Marc Trieber 

+ Tilda Wahl
 Pfarrer Christian Lepper
Dienstag, 07. Mai:
19.30 Uhr  Sitzung des Kirchengemeinderates, Evang. Gemein-

dezentrum
Himmelfahrt, 09. Mai:
9.30 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst zur Eröff nung der „Reb-

hisli Tour“,
  Pfarrerin Marika Trautmann und Diakon Hans Baulig,
  Bürgerscheune Gottenheim
Sonntag, 12. Mai:
10.00 Uhr  Herzliche Einladung zum Gottesdienst in March:
  Pfarrerin Marika Trautmann, Martin-Luther-Kirche, 

Hugstetten 

Veranstaltungen in unserer Nachbargemeinde March
Sonntag, 12. Mai:
18.00 Uhr Kreuz& Quer Konzert im Bürgerhaus in March-Buch-
heim: 
Klavier- und Liederabend mit der Pianistin Malin Goslar und der 
Sängerin 
Kiara Hinder  

79224 Umkirch, Vinzenz-Kremp-Weg 1
Telefon: (07665) 50518, Telefax: (07665) 50539
E-Mail: vhs@umkirch.de, Homepage: www.vhsumkirch.de

Geschäftsstelle der Volkshochschule am 10. Mai 2024 
geschlossen!   
Am Freitag, 10. Mai 2024 ist die Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule Umkirch geschlossen. 
  
Gerne können Sie uns eine E-Mail an vhs@umkirch.de schicken 
oder auf unseren Anrufbeantworter sprechen 07665/505-16 
oder 505-18. Wir werden schnellsmöglich antworten oder zu-
rückrufen. 
  
Wir danken für Ihr Verständnis. 
  
Ihre Volkshochschule Umkirch 

UmkircherUmkircher
WochenmarktWochenmarkt
sasamstags mstags 
von 7:von 7:30 - 12:30 Uhr30 - 12:30 Uhr

auf dem auf dem 

GutshofGutshof

Welttag des Buches 
Am 23. April 2024 war „Welttag des Bu-
ches“. Aus diesem Anlass besuchten 
Frau Staff a, Frau Senst und Frau Draga 
die Grundschule Umkirch und lassen im 

BuM-Raum, dem neuen Bewegungs- und Musikraum im Ganzta-
gegebäude, die Geschichten von „Hey, hey, hey, Taxi“ den Schü-
lerinnen und Schülern aus der Vorschulklasse und den Klassen 
1 vor. Es wurde viel gelacht und auch gesungen. Danke an das 
Vorleseteam. 
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Wochenspruch
Gelobt sei Gott, der mein Gebet 
nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  Psalm 66,20
 
Ihr Pfarrer Christian Lepper, Gemeindediakonin Friederike 
Schilka  und der Kirchengemeinderat. 

FIRST SUNDAY

2024

10 Uhr

Jetzt hilft  
nur noch:  
Beten.
Gottesdienst  
mit Pfarrer
Christian Lepper
+ Taufen

Musik //  
Regina Hild 5. Mai

 
  
Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665 425300 
 info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Gottesdienste 04.05. bis 12.05.2024 
  
Samstag, 4.05.  
07.00 Uhr   St. Alban, Bötzingen, Eucharistiefeier  
18.30 Uhr   St. Stephan, Gottenheim, Vorabendgottesdienst  
Sonntag, 5.05.   
Rogatesonntag  6. Sonntag der Osterzeit  
09.00 Uhr   St. Pankratius, Holzhausen, Eucharistiefeier  
10.30 Uhr   St. Gallus, Hugstetten, Familienmesse  
Montag, 6.05.  
06.00 Uhr   St. Vinzentius, Neuershausen, Bittprozession mit 

anschließender Eucharistiefeier und Frühstück im 
Bernhardussaal  

18.30 Uhr   St. Vinzentius, Neuershausen, Eucharistiefeier fällt 
aus!  

Dienstag, 7.05.  
07.00 Uhr   St. Gallus, Hugstetten, Laudes - das Morgengebet 

der Kirche  
09.00 Uhr   Mariä Himmelfahrt, Umkirch, Rosenkranz  
16.00 Uhr   Seniorenpflegeheim, Bötzingen, Eucharistiefeier  
18.30 Uhr   St. Pankratius, Holzhausen, Eucharistiefeier  
Mittwoch, 8.05.  
07.00 Uhr  Haus Inigo, Bötzingen, Gebet in Stille  
09.00 Uhr  Gottenheim, Gemeindehaus, Eucharistiefeier  
18.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten, Eucharistiefeier  
Donnerstag, 9.05.   
Christi Himmelfahrt  
08.00 Uhr  St. Alban, Bötzingen, Flurprozession  
09.00 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen, Eucharistiefeier  
09.00 Uhr   St. Vinzentius, Neuershausen, Eucharistiefeier mit 

anschl. Flurprozession  
09.30 Uhr   St. Stephan, Gottenheim, Ökumenischer Gottes-

dienst in der Bürgerscheune zur Eröffnung der Reb-
hislitour mit dem ev. Bläserkreis Bötzingen  

Erfolgreicher Start der Clique 55+ 

Rund 100(!) Menschen hatten sich am Abend des 19. Ap-
ril im Evang. Gemeindezentrums zur Auftaktveranstal-
tung der „Clique 55+“ eingefunden. Es entstanden vie-
lerlei Interessensgruppen, die gerade dabei sind sich zu 
organisieren. Gerne können sich weitere Personen an-
schließen. Sie sind bei den 1. Treffen herzlich willkommen!  
Die einzelnen Gruppen sind über E-Mail-Adressen erreich-
bar, die Sie unter Clique 55+ – Evangelische Kirchengemein-
de March (eki-march.de) finden. Wir wünschen allen Mitglie-
dern der Clique 55+ viel Spaß miteinander! 

Ort:  Bürgerscheune, Gottenheim, Gottenheim (beim Rathaus) g , Gottenheim
Zeit: 09. Mai um 09:30 Uhr 
 

Ökumenischer Gottesdienst  
zu Christi Himmelfahrt 

anschließend Eröffnung der Rebhisli-Tour nschließend Eröffnung der 
im Rathaus-Innenhof 

 
Mitwirkende: evangelischer Bläserkreis Bötzingen wirkende: evangelischer Bläserkreis Bötzingen
ev. Pfarrerin: Marika Trautmann 
kath. Gemeindereferent: Hans Baulig 
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19.00 Uhr   St. Gallus, Hugstetten, Andacht mit Flurprozession 
beim Friedhof, bei schlechtem Wetter in der St. Gal-
lus-Kirche  

Freitag, 10.05.  
16.00 Uhr  Seniorenzentrum, Umkirch, Eucharistiefeier  
18.30 Uhr   St. Stephan, Gottenheim, Eucharistiefeier  
Samstag, 11.05.  
07.00 Uhr  St. Alban, Bötzingen, Eucharistiefeier  
18.30 Uhr   St. Vinzentius, Neuershausen, Vorabendgottesdienst 
Sonntag, 12.05.   
7. Sonntag der Osterzeit  
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch, Eucharistiefeier  
10.30 Uhr   St. Pankratius, Holzhausen, Eucharistiefeier zum 

Patrozinium mit Aufnahme der neuen Ministrantin-
nen und Ministranten  

10.30 Uhr   St. Gallus, Hugstetten Eucharistiefeier  
18.00 Uhr   St. Stephan, Gottenheim, Maiandacht in den Reben 

beim Bildstöckle „Madonna im Weinberg“, mitge-
staltet vom Kirchenchor - bei Regen in der Kirche St. 
Stephan 

18.30 Uhr   St. Laurentius, Bötzingen, AbendRot-Gottesdienst 
anhand des Tageslesung: Tat-Orte der Bibel, Ephesus 

  
„herz&hand“ 
Wichtige Information: 
Da der Mittwoch, 01. Mai 2024 ein Feiertag ist, findet unsere wö-
chentliche Lebensmittelausgabe am Donnerstag, 02. Mai statt, 
zu der Zeit, die Sie gewohnt sind, von 12 bis 13.30 Uhr! Geldspen-
den können Sie auf das Konto der Kirchengemeinde March-Got-
tenheim überweisen: Sparkasse Freiburg, IBAN DE08 6805 0101 
0002 0652 25 Verwendungszweck: herz&hand. Vielen Dank! Das 
Pfarrbüro stellt Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Für das herz&hand-Team: Astrid Siegel Tel. 07665/3777 oder E-
Mail siegel-march@t-online.de 
 
  

Kaffeestube am Montag, 6. Mai 2024 ab 15 Uhr 
kein  Männerstammtisch am Dienstag, 7. Mai 2024 ab 15 Uhr  
im Seniorentreff, Hauptstr. 7 
(Eingang vom Gutshof) 
  
 

Umkircher 
Vereinsgemeinschaft e. V.

FuturE: Förderung für junge Engagierte 

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt schreibt 
auch in diesem Jahr wieder das Förderprogramm „FuturE“ aus, was 
junge Engagierte zwischen 18 und 27 Jahren befähigt, mehr Ver-
antwortung in ihrem Verein, z. B. im Vorstand, zu übernehmen. 

Das Programm erstreckt sich über drei Monate und ist darauf aus-
gerichtet, junge Erwachsene dabei zu unterstützen, ihre Führungs-
qualitäten zu entwickeln und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 
  
Konkret erwartet die Teilnehmenden:
• Fachliche Expertise: Vom Auftakt-Wochenende bis hin zu 

interaktiven Online-Veranstaltungen mit Expertinnen und Ex-
perten wird maßgeschneiderte Unterstützung geboten, um 
Kenntnisse und Fähigkeiten im Ehrenamt zu erweitern.

• Persönliche Entwicklung: Neben der fachlichen Weiterbil-
dung wird großer Wert auf persönliche Entwicklung gelegt. 
Durch Peer-Consulting sowie ein Absolventinnen- und Absol-
venten-Netzwerk wird eine unterstützende Community ge-
schaffen, die langfristig Rückendeckung gibt.

• Netzwerkaufbau: Wertvolle Kontakte zu anderen engagier-
ten Personen werden geknüft und ein starkes Netzwerk aufge-
baut, das euch auch nach dem Programmende zur Seite steht.

 
Bewerben kann sich, wer zwischen 18 und 27 Jahren ist und ak-
tuell eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. Die Bewerbungsphase 
startet am 25. April um 18 Uhr und geht bis 6. Juni 2024, das Pro-
gramm startet im September 2024. Ausführliche Informationen 
sind auf der DSEE-Website zu finden: 
www.d-s-e-e.de/foerderung/futur-e/ 

Seniorengymnastik 

montags 9.30 Uhr, Rot-Kreuz-Raum 8565 u. 6225

mittwochs 10.30 Uhr, Rot-Kreuz-Raum 99445 

  

Gedächtnistraining 

dienstags 10.00 Uhr, Rot-Kreuz-Raum 8849 

(nur mit Voranmeldung) 

  

Bewegungstreff im Freien 

donnerstags 16.30 Uhr Gutshof   99445 u. 7468 

  

Fahrrad fahren 

donnerstags 17.00 Uhr Gutshof   7468 u. 6347 

  

Tanzkreis ab 50 

freitags 9.30 Uhr, Bürgersaal 0761/445464 

info@drk-umkirch.de 
www.drk-umkirch.de
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Montag, 13.05.2024, um 18:30 Uhr  
im Vereinsheim bei der Festhalle in Umkirch 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüssung der Teilnehmer 
2. Tätigkeitsbericht des Vorstands 
3. Bericht des Kassierers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstands 
6. Neuwahl des gesamten Vorstandes 
7. Vorschläge und Planung zukünftiger Aktivitäten des Vereins 
8. Verschiedenes 

Anträge, Anregungen und Wünsche der Mitglieder sollen bis 8 
Tage vor der Hauptversammlung schriftlich eingereicht werden 
beim Verein der Gartenfreunde e.V. in Umkirch, Feldbergstrasse 1 
oder im Briefkasten am Parkplatz der Kleingartenanlage. 
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich eingeladen. 
Auf zahlreiches Erscheinen freut sich 

Der Vorstand 
 
  

 
Trainingszeiten 
Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 18.00 – 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 

Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser 

Judo für Kinder (5 bis 8 Jahre): 
Donnerstag von 16.45 – 17.45 Uhr für Anfänger  
Trainerteam: Nancy und Fredy Herz 

Judo für Kinder (7 bis 14 Jahre): 
Donnerstag von 18.00 – 19.30 Uhr für Anfänger und 
Fortgeschrittene 
Trainerteam: Nancy und Fredy Herz 

Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 18.00 – 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 

Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser, Fredy Herz 
  
Ansprechpartner des JSC Umkirch: 
Cheftrainer:  
Fredy Herz, Telefon 07665-6374, E-Mail: fredyherz@bairbi.de
 
Vorsitzende: 
Caroline Neuwöhner, Tel.: 07665-9689425, 
E-Mail: clacord@web.de 

 

Erfolgreiche Gründungsversammlung 
Geschafft, wir sind ein Verein! Noch fehlen einige formale As-
pekte wie die Eintragung beim Registergericht und die Be-
stätigung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, aber 
der erste wichtige Schritt ist geschafft! 
Am 28. April hatten sich um 15 Uhr 26 Personen im Rent-
amt eingefunden, um an der Gründungsversammlung teil-
zunehmen und durch ihre Unterschrift zu betätigen, dass sie 
der Satzung zustimmen und Mitglied bei „Umkirch erleben“ 
sein wollen. 
Parallel zur Gründungsversammlung gab es eine Kinder-
betreuung, damit sich die TeilnehmerInnen ganz auf die zu 
diskutierenden Themen und die Wahl konzentrieren konn-
ten. Auch wenn sich die InitiatorInnen schon monatelang zu 
Vorbesprechungen getroffen hatten, gab es in der Satzung 
einige Punkte, über die vor der Abstimmung noch einmal 
intensiv gesprochen wurde. Wir sagen ganz herzlich Danke 
für den sachlichen Austausch und die konstruktive Kritik! 

Christa Strecker-Schneider, die zur Wahlleitung bestimmt 
wurde, führte anschließend souverän durch die Abstim-
mungen, die gemäß der Satzung stattfanden. Dabei wur-
den Coralie Schroff, Imke Senst, Ines Staffa, Shilan Ibrahim 
und Stephan Kaltwasser einstimmig als Vorstandsmitglieder 
bestimmt und nahmen die Wahl an. Zu Kassenprüferinnen 
wurden Gisela Steinicke und Roswitha Heitzler gewählt. 
Nachdem sowohl die Satzung als auch die Finanz- und Ge-
schäftsordnung einstimmig beschlossen worden waren, 
schloss Versammlungsleiterin Imke Senst die Sitzung und 
leitete zum gemütlichen Teil über, der mit Sekt zum Ansto-
ßen auf die erfolgreiche Gründung eröffnet wurde. 

Außerdem wurden bei Kaffee und Kuchen erste Projektide-
en, die der neue Verein verwirklichen könnte, ausgetauscht. 
Dazu gehören zum Beispiel eine Kleidertauschbörse  und 
Urban Gardening, was zeigt, dass gerade Ideen zum The-
ma Nachhaltigkeit bislang keinen Raum gefunden haben. 
Auch über Projekte, die viele verschiedene Menschen zum 
Beispiel beim gemeinsamen Kochen zusammenbringen, 
wurde schon intensiv gesprochen und erste Rezepte ge-
sammelt. 

Fühlen Sie sich von diesen Ideen angesprochen? Dann besu-
chen Sie gerne unsere Homepage https://umkirch-erleben.
de Dort können Sie sich informieren, für unseren Newsletter 
anmelden oder einfach gleich Mitglied bei uns werden! 

Ines Staffa, Coralie Schroff, Stephan Kaltwasser, Shilan Ibrahim 
und Imke Senst (von links) bilden das Vorstandsteam des 
neugegründeten Vereins „Umkirch erleben“. Foto: Christa Rinklin

Umkirch erleben 



Seite 18 Freitag, 03. Mai 2024 Umkirch

Der Kleintierzuchtverein Umkirch lädt dieses Jahr wieder zu 
seinem Bibilisfest mit Rammlerhock am 11. und 12.05. recht 
herzlich ein 
  
Der Kleintierzuchtverein Umkirch empfängt seine Gäste in einer 
einzigartigen Ambiente, auf dem liebevoll hergerichtetem Fest-
gelände ,mit großem Festzelt. 
  
Beginn ist am Samstag um 15.00 Uhr und 
am Sonntag startet das Fest um 10.00 Uhr 
  
Zum Essen werden verschiedene Grillwürste, auch vegetarische, 
sowie Steak und Pommes angeboten. Auch gibt es eine reichhal-
tige Kuchentheke mit Kaffee,Tee und Eis. 
  
Extra für die Kinder haben wir wieder unser Schaubrüter bereit-
gestellt, in dem ihr Küken (Bibili) beim schlüpfen beobachten 
könnt. Es werden auch große und kleine Hühner, sowie Kanin-
chen zu sehen sein. 
  
Das Fest findet in der Gemeinschaftszuchtanlage zwischen Um-
kirch und Waltershofen statt. Der Weg ist ab der Kirche in Um-
kirch beschildert. 
  
Der Kleintierzuchtverein Umkirch freut sich auf Ihr Kommen. 
  
  

Improvisations-Workshop mit Aufführung 

  
Wolltest du schon immer Musik machen, die du dir selbst 
ausgedacht hast? Dann bist du bei unserem Workshop genau 
richtig! 
  
Im Improvisationsworkshop lernst du gemeinsam mit anderen 
jungen Musikerinnen und Musikern anhand von Geschichten, 
Gefühlen und eigenen Ideen frei zu improvisieren. 
Du brauchst keine Vorkenntnisse, lediglich dein Instrument und 
deine Kreativität. 
  
Nach dem Workshop wird es ein Konzert geben, bei welchem du 
deine Improvisation aufführst. Grundlage des Workshops und 
des Konzerts sind Geschichten, die von Schülerinnen und Schü-
lern der Grundschule Umkirch geschrieben werden. 
  
Der Workshop ist für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren  
  
Der Workshop findet in Gundelfingen statt 
Freitag, 07.06.24 / Samstag, 08.06.24  / Sonntag, 09.06.24  
  
Die Aufführung findet am 13.06.2024 um 18 Uhr in Umkirch 
statt 
  
Sämtliche Informationen und das Anmeldeformular findest du 
auf der Homepage der Musikschule www.musikschule-breisgau.
de. 
  
Kontakt: 
Musikschule im Breisgau 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen 
E-Mail: info@musikschule-breisgau.de 
Tel: 0761 589891 

Krabbelgruppe Wichtelbande

Wir suchen für unsere 2 gruppige Krippe in Umkirch zur 
Verstärkung unseres Teams 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n 
  

ErzieherIn (m/w/d) oder Pädagogische Fachkraft 
(m/w/d) nach §7 KiTaG 

zur Schwangerschaftsvertretung  in Teilzeit (50%) 
  

Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer Schwangerschafts-
vertretung mit anschließender Elternzeitvertretung. 
  
Unsere Einrichtung besteht seit dem Jahr 2004. Träger ist der 
gemeinnützige Verein Krabbelgruppe Wichtelbande e.V. 
Wir betreuen Kinder von 1 bis 3 Jahren in familiärer Einrich-
tung mit großem Garten und viel Platz zum Spielen, Bewe-
gen und Entdecken. 
  
Mit diesen Eigenschaften überzeugen Sie uns:
• Sie haben Freude an der eigenständigen Arbeit in Bildung, 

Beziehung und Betreuung.
• Sie begleiten unsere Kinder mit Einfühlungsvermögen, 

Geduld und Herzlichkeit durch den Krippen-Alltag. Ihre 
Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder.

• Sie geben den Kindern die sichere Bindung, die sie in die-
sem Alter brauchen, um sich entfalten zu können.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse über die kindliche 
Entwicklung.

• Ein wertschätzender und respektvoller Umgang mit den 
Kindern, Eltern und dem Team ist Ihnen wichtig.

• Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und Flexibilität aus.

• Sie haben idealerweise Erfahrung in Kleinstkindbereich.
 
Was wir bieten:
• Arbeitsvertrag (Schwangerschaftsvertretung) mit fairer 

Vergütung (TVöD angeglichen)
• bis zu zwei zusätzlichen Regenerationstagen
• ein erfahrenes und engagiertes Erzieherteam
• eine motivierte Elternschaft
• Raum für eigene Ideen und Vorstellungen
• Freistellung und Kostenübernahme für Fortbildungen
• abwechslungsreiche Tätigkeiten
 
Haben Sie Lust Teil unseres Teams zu werden und unsere 
Kinder auf der spannenden Reise der ersten Lebensjahre zu 
begleiten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Bei Fragen steht Ihnen die Leitung Frau Weibel-Kaltwasser 
unter der Telefonnummer 07665/ 9 47 71 97 gerne zur Ver-
fügung. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten sie an die Krabbelgrup-
pe Wichtelbande e.V, Mittelweg 45, 79224 Umkirch oder 
senden sie per E-Mail an weibel-kaltwasser@t-online.de 

Schriftlich eingereichte Bewerbungsunterlagen werden 
nicht zurückgeschickt. Nach Abschluss des Auswahlverfah-
rens werden die Unterlagen nach den Bestimmungen des 
Datenschutzes vernichtet. 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
RHABARBERMUS: 
Rhabarber in kleine Stücke schneiden und mit dem 
Apfelsaft in einem Topf 5 Min. andünsten. Erst den 
Zucker dazugeben und umrühren, dann auch die 
Zimtstange und die Gewürznelken. Vanilleschote 
auskratzen, Inneres mitsamt der Schote ebenfalls 
zum Rhabarber geben und alles gleichmäßig ver-
rühren. Puddingpulver mit 6 EL Apfelsaft mischen 
und unter ständigem Rühren in den Rhabarber-Topf 
rühren, nun alles aufkochen. Dann vom Herd neh-
men, Vanillschote, Gewürznelken und Zimtstange 
„herausfi schen“ und zum Abkühlen beiseite stellen.

FRISCHKÄSEMASSE: 
Zunächst Butter, Zucker, Vanillezucker, Limettenab-
rieb und Salz in eine Schüssel geben und schaumig 
rühren, dann die Eigelb dazu. Gut mischen. Nun auch 
Milch und Frischkäse unterrühren, erneut gleichmä-
ßig mischen, so dass alles zu einer glatten Masse 
wird. Eiweiß steif schlafen und unterheben.

AUFLAUFFORM FÜLLEN: 
Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 
170°C) vorheizen. 1/3 der Quarkmasse in die Aufl auf-
form füllen, darüber 3 Lasagne-Platten legen, dann 
die Hälfte des Rhabarbermus‘ darauf geben und das 
zweite Drittel der Quarkmasse folgen lassen. Mit 3 
Lasagne-Platten abdecken; auf diese kommt erst die 
zweite Hälfte des Rhabarbers, dann folgt der Rest 
der Quarkmasse. 
Aufl aufform in den Backofen stellen und Lasagne 
bei 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 170°C) ca. 35 
bis 40 Min. backen. 10 Min. vor Ende der Backzeit 
die Mandelblättchen auf der Lasagne verteilen. Kurz 
vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen. 

Tipps & Tricks
Rhabarbermus schmeckt auch gut zu 

Pfannkuchen oder auf dem Butterbrot. Nur 

die Rhabarberstangen sind essbar, die Blätter 

wegen der enthaltenen Oxalsäure jedoch NICHT 

(giftig!). Zum Schälen des Rhabarbers das Küchen-

messer dort ansetzen, wo die Blätter waren, und 

die Fäden nach unten hin abziehen. Lasagne-Plat-

ten oder -Blätter (beides gleich), kann man fertig 

kaufen oder aus Nudelteig selber herstellen. 

Rund 6 bis 8 Min. vorgekocht, lassen sich 

Lasagne-Platten auch wie Rouladen 

füllen oder zu Schnecken rollen.

18
20

24

FRÜHLINGS-LASAGNE MIT EINER FÜLLUNG 
AUS RHABARBER UND FRISCHKÄSE

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
RHABARBERMUS
500 g Rhabarber, geschält
150ml Bio-Apfelsaft na-
turtrüb
80 g Zucker
1 Zimtstange
3 Gewürznelken
1 Vanilleschote
2,5 EL Vanille-Pudding-
pulver
5 EL Bio-Apfelsaft natur-
trüb

FRISCHKÄSEMASSE
80 g Butter
100 g Zucker

2 EL Vanillezucker
1 EL abgeriebene Limette 
1 Prise Salz
3 Eier, getrennt
4 EL Milch
750 g Frischkäse natur 
(2 -10%)

AUFLAUFFORM FÜLLEN 
6 Lasagne-Platten
3 EL Mandelblättchen
Puderzucker
AUSSERDEM:
1 Aufl aufform (20X24 cm), 
gefettet



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?
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SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000
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GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
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MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
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CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*
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IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!
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Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 
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*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Privater Hausflohmarkt von leidenschaftlichem  
Alles-Sammler in 79279 Vörstetten, Marchstr. 25.
Trödel, Antiquitäten, Bilder, Kleinmöbel, Bierkrüge, Geschirr, 
Schränke, Handtaschen, Messingkessel u.v.m. (keine Militaria)

Termine:  Di., 7. Mai. + Mi., 8. Mai. 14.00 - 17.00 Uhr, 
 Fr., 10. Mai. + Sa., 11. Mai.  10.00 - 17.00 Uhr

DAS ORGINAL !
w i r    s i n d    G ä r t n e r e i

Balkonblumen ( z.B. Verbenen 2,29 ), 
Stauden, Rosen ( direkt vom Züchter ),  
Kräuter ( Basilikum 2,00 ),  
Tomaten ( über 50 Sorten ab 1,00 ), 
Setzlinge ( ab 0,25 ) ……
viele Besonderheiten, Neuheiten und alte Sorten

Mo.-Fr. 8.00-12.30 und 14.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-13.00
Buchheimer Str. 7, 79288 Gottenheim, Tel. 07665/6552 

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de 
- den - den - der - dich - dig - ein - ein - er - fee - fich - flir - ge - ge 
- ge - geld - ger - glaet - hen - ken - kon - kon - kur - lat - le - le - le 
- lei - lieb - ma - miert - nachts - not - pri - quiert - ren - ris - saas 
- stell - su - ta - te - tel - ten - ter - ti - ver - weih - wel - wen - 
wunsch - xi - zi sind 19 Wörter zu bilden, deren sechste und 
siebte Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, 
ein Zitat von Friedrich Schiller ergeben.

1. Hochstapler

2. Grund für Rutschgefahr

3. unrealistische Überlegungen

4. Ferienort im Kanton Wallis

5. veraltet

6. Maschinenelement

7. Liebhaber

8. ausborgen

9. jährliche Sonderzahlung

10. niedergeschlagen

11. für die Existenz wichtig

12. äußerer Teil eines Buchs

13. fl immern

14. Mensch (gehoben)

15. deutsches Mittelgebirge

16. Auslandsvertretung

17. persönliche Ausstrahlung

18. Buch mit gefl ügelten Wörtern

19. veralt. für Verabredung
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 an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de  an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de  an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de 

Lösung: 1. Blender, 2. Glaette, 3. Wunschdenken, 4. Saasfee, 5. antiquiert, 6. 
Kurbelwelle, 7. Geliebter, 8. verleihen, 9. Weihnachtsgeld, 10. deprimiert, 11. 
lebensnotwendig, 12. Einband, 13. fl irren, 14. Erdenbuerger, 15. Fichtelgebirge, 
16. Konsulat, 17. Charisma, 18. Zitatenlexikon, 19. Stelldichein – „Des Lebens 
Mai blueht einmal und nicht wieder.“ 
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=



WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Christi Himmelfahrt, 09. Mai 2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 19 spätestens am Freitag, 03. Mai 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 19 Christi Himmelfahrt 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 19 
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

Fa. SensoPart Industriesensorik GmbH sucht für einen  
Abteilungsleiter (NR, keine Haustiere) eine Mietwohnung 
2,5 -3,5 ZKB; 60 - 85 m²; mit Balkon, bis monatl. 1.200 € inkl. NK in Freiburg 
(Westen), Gottenheim, March, Umkirch zzgl. 10 km Umkreis, gerne mit Kel., 
SP oder ÖPNV-Nähe. Bezug 01.07.-01.08.2024 
Kontakt: wohneninfreiburg@zimprich.info 
Mobil: 01704761802



Helle und freie 3-Zi.-Whg.
Frisch renoviert, großer Balkon, Aufzug, Keller, Stpl. i. Fr.,  

80 m² Wfl., Bj. 1974, Öl-Zentral-Hzg., KP: 299.000 zzgl. Erwerbs-NK

- Stadelmaier Immobilien - 
matthias@stadelmaier.immo oder 0160 - 90135378


